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Halß⸗Gericht . 2¹
hmand zu peinlicher Straff / endlich ſoll verurtheilt werden / gar lauter

vnd rechtfertig ſey/ in ſolche Verhoͤrung ſich der gemein Mann / ſo Vn⸗

ſer Halß⸗Gericht beſitzt / nicht wohl ordenlich ſchicken kan / Hterumb
damit im ſelbigen fall / Vnwiſſenheit halb / der Verhoͤr deſio weniger

fl Verkuͤrtzung geſchehe / So woͤllen Wir / wo eines beklagten Miſſethat
uh berborgen were / vnd er derſelbigen / auff Frage ( als vor ſieht )nicht be⸗

ſa . bentlich ſeyn wolt / vnd doch der Anklaͤger die geklagten vermeinten Miſ⸗
ſ ſethat beweiſen wolte / ſo ſoll er ſeinen Artickel / den er beweiſen will /

ordenlich auffzeichnen laſſen / vnd Vnſerm Bannrichter in Schrifften
vberantworten / mit meldung / wie die Zeugen heiſſen / vnd wo ſie wo⸗

nen / ſolchen Weiſſagung⸗Artickel ſoll fuͤrter Vnſer Amptmann / Caſt ,
ner oder Bannrichter / auff deß Klaͤgers Koſten / Vnſern weltlichen Raͤ⸗

luch tßen zuſchicken / vnd dabey Gelegenheit vnd geſtalt der Sachen (ſoviel
W9 ſie der Bericht haben empfahen moͤgen) ſchreiben .
1050

Wie die Raͤthe der Kundſchafft halben ſollen
erſucht werden . .

Item / So ſoll dann der ſenig/ der Kundſchafft fuͤren will / durch LXXXII .

100
ſich oder ſeinen Anwalt / Vnſer Raͤthe anſuchen / einen oder mehr Kund⸗

ſchafftverhoͤrer zuverordnen ⸗ Auch ( ob es not thut ) Compulſorial oder

ſe. Compaßbrieff zugeben/ bitten⸗ dardurch die Zeugen zu der Sage bracht

% werden moͤgen/ deß auch der Kundſchafftfurer alles durch Vnſern Ampt⸗
gt ; mann oder Richter / klaͤrlich vnterricht werden ſoll / damit er ſich dar⸗

%nach wiß zuhalten .
Wel

Son Kundſchafftverhoͤrern/ ſo die Raͤthe
geben moͤgen .

Item / Alsdann moͤgen Vnſer Raͤthe Vnſerm Landſchreiber vnd LXXXI
II.

10 wiake
Vrthellern daſelbſt bevehlen/ die Kund ſchafft ordenlicher weiß ⸗

8 mit ge⸗



LXXXIIII .

LXXXV.

LILXXVI .

Bambergiſch
mit gebuͤrlicher Verkuͤndigung/ den Verwandten der Sachen zuverhoͤ⸗
ren / oder aber / nach geſtalt vnd gelegenheit der Sachen / andere verſten⸗

dige Commiſſari darzu verordnen . Zudem ſollen Vnſere Raͤthe ſunſt

( ſoviel an jhnen iſt ) auch allen Fleiß thun / damit Kundſchafft vnd Wei⸗

ſung ( dem Rechten Gemeß ) gehoͤrt werde / Vnd ſonderlich ſoll man

eigentlich auffmercken / ob der Zeug in ſeiner Sag wanckelmuͤtig vnd
vnbeſtendig / ſolche Vmbſtende vnd wie der Zeug in euſſerlichen Geber⸗

den vermerckt / zu dem Handel auffſchreiben .

Son oͤffnung der Kundſchafft .

Item / So die Kundſchafft verhoͤrt iſt / ſoll der Verhoͤrer ſolcher
Kundſchafft den Theilen / zu oͤffnung derſelben / Tag ſetzen/ vnd zimlich
maͤndlich einrede / zu der Zeugen Perſon vnd Sag / thun laſſen .

Don Antworttung verhoͤrter Kundſchafft .

Item /Was obgemelter maſſen fuͤr die Kundſchafftverhoͤrerbracht
wird / ſoll alles eigentlich auffgeſchriben / vnd darnach vnſern weltlichen
Hol⸗Raͤthenvberantwort werden / bey den die Theyl / ſo der zugenieſ⸗
ſen verhoffen / ſolche Kundſchafft vnd Handlung holen/ vnd fuͤrter Vn⸗

ſerm Bannrichter / vmb weitter rechtlicher Handlung willen / antwor⸗

ten ſollen vnd moͤgen/ Vnſer weltlich Raͤthe ( wo ſie das not bedunckt )

zu Notturfft vnd Fuͤrderung deß Rechten / jhren Rathſchlag / was mit

der geſtellten Kundſchafft rechtlich bewieſen / vnd darauffzuerkennen ſey/
verſchloſſen mitſchicken .

Von Kundſchafft deß Beklagten / zu einer

Entſchuldigung .

Item / So ein Bellagter Kundſchafft vnd Welſung fahten wole /
die ihn
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